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(EU) 2018/1135 - Anhang II 
Dieser Bericht fasst die vom Umweltbundesamt an die Europäische Kommission (EU) übermittelten Daten 

der Berichterstattung gemäß Anhang II des Durchführungsbeschluss der Europäischen Kommission 

(EU) 2018/1135 für Deutschland zusammen.  

 

Die nachfolgenden Informationen für die Berichtsjahre 2019, 2020 und 2021 wurden an die Europäische 

Kommission innerhalb der gesetzten Frist (30. September 2022) übermittelt.1   

 

Antworten zu Nummer 2.1 
Nummer 2.1 des Anhangs II fragt Informationen zu Abfall(mit)verbrennungsanlagen mit einer Nennkapa-

zität von weniger als 2 Tonnen pro Stunde gemäß Artikel 55 Absatz 3 der Richtlinie 2010/75/EU ab. 

Frage Antwort  

Berichtsjahr 2019 

Antwort 

Berichtsjahr 2020 

Antwort 

Berichtsjahr 2021 

2.1. Wurde eine Liste von Ab-

fall(mit)verbrennungsanlagen mit 

einer genehmigten Kapazität von 

weniger als 2 Tonnen pro Stunde 

gemäß Artikel 55(3) der IE-RL der 

veröffentlicht? (ja/nein) 

Ja Ja Ja 

2.1. (a) Internetlink/URL zur Anla-

genliste 

https://thru.de/thr

ude/downloads/ 

https://thru.de/thru

de/downloads/ 

https://thru.de/thr

ude/downloads/ 

2.1. (b) Beschreibung, wie die Liste 

veröffentlicht wurde 

Die aktuelle Liste der Abfall(mit)verbrennungsanlagen mit einer 

Nennkapazität von weniger als 2 Tonnen pro Stunde wurde zu-

sammen mit einem Kurzbericht auf Thru.de (www.thru.de) am 

31.08.2022 veröffentlicht. Alle drei Jahre wird eine Aktualisierung 

der Liste hochgeladen. Thru.de ist das deutsche Portal für trans-

parente und öffentlich zugängliche Umweltinformationen zu frei-

gesetzten Emissionen und der Verbringung von Abfällen und Ab-

wässern aus Industriebetrieben einschließlich Emissionen aus dif-

fusen Quellen. 

2.1. (c) Falls eine Anlagenliste nicht 

existiert oder nicht öffentlich ver-

fügbar ist, soll die Liste hochgela-

den werden und/oder Details im 

Tabellenblatt "Frage 2.1c" angege-

ben werden. 

 
  

 
 

                                                             
1 Mit Änderung der Berichtsrichtlinie vom 05.09.2022 wurden nur die Daten für das Berichtsjahr 2021 an die EU Kom-
mission übermittelt. 

https://thru.de/thrude/downloads/
https://thru.de/thrude/downloads/
https://thru.de/thrude/downloads/
https://thru.de/thrude/downloads/
https://thru.de/thrude/downloads/
https://thru.de/thrude/downloads/
http://www.thru.de/


Seite 3 von 3 
 

Antworten zu Nummer 2.2 
Nummer 2.2 des Anhangs II fragt Informationen über Anlagen gemäß Kapitel V der Richtlinie 2010/75/EU 

(Anlagen, in denen organische Lösungsmittel eingesetzt werden) ab. 

Frage Antwort  

Berichtsjahr 2019 

Antwort  

Berichtsjahr 2020 

Antwort  

Berichtsjahr 2021 

2.2. (a) Gesamtzahl von Anlagen 

gemäß Kapitel V der Richtlinie 

2010/75/EU 

5194 5146 5104 

2.2. (b) Zahl der Anlagen, die die 

Anforderungen von Artikel 59 Ab-

satz 1 Buchstabe b der Richtlinie 

2010/75/EU erfüllen  

1148 1152 1142 

2.2. (c) Zahl der Anlagen, für die 

eine Ausnahme gemäß Artikel 59 

Absatz 2 der Richtlinie 2010/75/EU 

gewährt wurde  

22 23 22 

2.2. (d) Zahl der Anlagen, für die 

eine Ausnahme gemäß Artikel 59 

Absatz 3 der Richtlinie 2010/75/EU 

gewährt wurde  

13 13 13 

 


